
oder organisatorische Tätigkeit ausübt und weder an der Einstellung 
oder Entlassung anderer Personen mitwirkt noch die Arbeit betreffende 
oder andere richtungweisende Maßnahmen zu treffen hat.

c) Ber Ausdruck „halböffentliches Amt“ und „verantwortliche Stellung 
in bedeutenden privaten Unternehmen“ schließt ein: alle richtungwei
senden und exekutiven Stellungen sowie die der Personalabteilungs
leiter von

I. g e m e i n n ü t z i g e n ,  wirtschaftlichen und Arbeiter-Organisationen;
II. Körperschaften und anderen Organisationen, in denen die deutsche 

Regierung oder Regierungsstellen ein ü b e r w i e g e n d e s  finan
zielles Interesse hatten;

III. bedeutenden industriellen, finanziellen, landwirtschaftlichen und 
Handelsunternehmen und

IV. Presse, Verlagen und anderen U n t e r n e h m e n ,  welche Nachrich
ten und Propaganda verbreiten.

Auf dem Gebiete der privaten und der von Religionsgemeinschaften 
gebotenen Erziehung schließt dieser Ausdruck nicht nur das Lehr
personal, sondern auch alle r i c h t u n g g e b e n d e n  und leitenden 
Organe der betreffenden Anstalten ein.

d) Die Ausdrücke „bedeutende industrielle, landwirtschaftliche, finanzielle 
und Handelsunternehmen“ schließen alle diejenigen U n t e r n e h m e n  
ein, die unmittelbar der Überwachung, Nutjbarmachung oder Kontrolle 
der Militärregierung unterliegen, und alle Unternehmen der Industrie 
und des Bergbaues, öffentlicher Versorgungsbetriebe, Handelsunter
nehmen, Verbände und Kartelle, welche in Anbetracht ihrer Kapital
kraft, der Zahl der Arbeitnehmer, der Art ihrer Erzeugnisse oder Dienst
leistungen w i c h t i g e  F a k t o r e n  in der deutschen Wirtschaft oder in 
der Wirtschaft der Gebiete oder der Gemeinden, in welchen sie betrieben 
werden, darstellen.

Es ist von größter Wichtigkeit, die Denazifizierung der Industrie 
mit äußerstem Nachdruck durchzuführen, und der Umstand, daß ein 
Unternehmen k l e i n  ist, stellt keinen Grund für eine Unterlassung der 
Denazifizierung dar.

Im Ermessen der Besatjungsbehörden liegt es, die E n t f e r n u n g  
und den Ausschluß von Nationalsozialisten oder Militaristen aus weni
ger bedeutenden Geschäftsunternehmen in Industrie, Handel, Landwirt
schaft und Finanz sowie aus Handel und Kleinhandelsgeschäften, freien 
und anderen Berufen und konzessionierten Gewerben zu genehmigen.

e) Der Ausdruck „Entfernung“ im Sinne dieser Direktive bedeutet, daß 
der Betroffene sofort und unbedingt zu entlassen und seinem Einfluß 
und seiner mittel- oder unmittelbaren Beteiligung an dem Betriebe 
oder Konzern, mit dem er verbunden war, ein Ende zu setjen ist. Bei 
freien Berufen oder Gewerben bedeutet der Begriff „Entfernung“, daß 
das Recht der betroffenen Person zur Berufsausübung aufgehoben oder
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